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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpackung, insbesondere für Lebensmittel, umfassend eine Schale aus
Karton oder Pappe und einen im geschlossenen Zustand der Verpackung auf die Schale aufgesetzten Deckel, der einen
oberen Rand der Schale außen übergreift, wobei Verbindungselemente des Deckels mit an zugeordneten Seitenwänden
der Schale angeordneten Rückhalteelementen zusammenwirken und die die Rückhaltelemente aufweisenden Seiten-
wände der Schale jeweils einen Wandabschnitt, der mit dem Boden der Schale über einen Knick verbunden ist, und
einen mit dem oberen Ende des Wandabschnitts über einen Knick verbundenen ersten Aussteifungsabschnitt aufweisen.
[0002] Bekannt sind Verpackungen für Lebensmittel, beispielsweise Kuchen, Gebäck, Fertiggerichte oder Salat, wel-
che aus einer Schale aus Kunststoff und einem darauf aufgesetzten, insbesondere hutförmigen, Deckel aus Kunststoff
bestehen, wobei der Deckel vorspringende Noppen aufweist, welche mit Rückhalteelementen der Schale zusammen-
wirken. Zumindest der Kunststoff des Deckels, gegebenenfalls auch der Kunststoff der Schale, kann durchsichtig aus-
gebildet sein. Solche Verpackungen werden auch als Blisterverpackungen bezeichnet.
[0003] Zur Verringerung des Anfalls an Plastik wurde bereits vorgeschlagen, die Schale aus Karton oder Pappe
auszubilden. Vorbekannte "hybride" Verpackungen dieser Art sind aber in unterschiedlicher Hinsicht nachteilig, insbe-
sondere hinsichtlich der Handhabung und/oder der Stabilität und/oder des Haltes des aufgesetzten Deckels auf der
Schale.
[0004] Eine Verpackung der eingangs genannten Art geht aus der WO 87/02008 A1 hervor. Beschrieben ist eine
stapelbare Schale, die mit einem nicht dargestellten Deckel zusammenwirkt, um eine Verpackung für Lebensmittel
bereitzustellen. Die Schale besitzt vier Seitenwände, die in den Eckbereichen miteinander verbunden sind und die an
ihrem oberen Ende einen umgebogenen Fortsatz aufweisen, der einen nach außen abfallenden Flansch ausbildet,
welcher die gesamte Schale umgibt. Dieser Flansch dient zur Halterung des Deckels gegen ein Abziehen von der Schale,
indem Laschen des Deckels unter den abwärts gerichteten Seitenrand dieses Flansches einschnappen.
[0005] Eine andere Art von Faltschachtel, bei welcher sowohl das Unterteil als auch das Deckelteil vertikale Seiten-
wände aufweisen, geht aus der DE 29 515 650 U1 hervor. Das nach unten offene Deckelteil wird mit seinen die Seiten-
wände des Unterteils außen umgebenden Seitenwänden auf das Unterteil aufgesetzt. Um ein Ausbauchen der Seiten-
wände zu vermeiden ist ein Verstärkungsrand ausgebildet, der von dem nach innen gefalteten Seitenwandmaterial
gebildet wird, wobei beispielsweise ein dreieckförmiger Bereich ausgebildet wird, der an das obere Ende der Seitenwand
anschließt.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es eine vorteilhafte Verpackung der eingangs genannten Art bereitzustellen, die
einfach handhabbar und mit einer guten Stabilität ausgebildet sein kann, wobei ein sehr guter Halt des mit der Schale
verbundenen Deckels bereitgestellt werden kann. Erfindungsgemäß gelingt dies durch eine Verpackung mit den Merk-
malen des Anspruchs 1.
[0007] Bei der Verpackung gemäß der Erfindung weisen Seitenwände der Schale, welche Rückhalteelemente zum
Zusammenwirken mit nach innen vorspringenden Noppen des Deckels aufweisen, jeweils einen Wandabschnitt, der
mit dem Boden der Schale über einen Knick verbunden ist, einen mit dem oberen Ende des Wandabschnitts über einen
Knick verbundenen ersten Aussteifungsabschnitt, einen mit dem ersten Aussteifungsabschnitt über einen Knick ver-
bundenen zweiten Aussteifungsabschnitt und einen mit dem zweiten Aussteifungsabschnitt über einen Knick verbun-
denen Anklebeabschnitt auf, der mit der Außenseite des Wandabschnitts verklebt ist. Ein Teilabschnitt des
Wandabschnitts, der oberhalb des Anklebeabschnitts liegt, der erste Aussteifungsabschnitt und der zweite Ausstei-
fungsabschnitt begrenzen zusammen einen im Querschnitt gesehen dreieckförmigen Kanal. Die Rückhaltelemente für
die Noppen werden von Rändern von Öffnungen in den zweiten Aussteifungsabschnitten oder von den nach unten
gerichteten äußeren Oberflächen der zweiten Aussteifungsabschnitte gebildet.
[0008] Bei einer in erfindungsgemäßer Weise ausgebildeten Schale kann ein sehr guter Halt des mit der Schale
verbundenen Deckels bereitgestellt werden, und zwar insbesondere aufgrund der Stabilität der Bereiche, in welchen
die Rückhalteelemente für die Noppen des Deckels angeordnet sind.
[0009] Vorzugsweise weisen zumindest zwei gegenüberliegende Seitenwände des Deckels nach innen vorspringende
Noppen auf, die mit an gegenüberliegenden Seitenwänden der Schale angeordneten Rückhalteelementen zusammen-
wirken. Eine herstellungstechnisch vorteilhafte Ausführungsform sieht vor, dass nur an zwei gegenüberliegenden Sei-
tenwänden des Deckels solche nach innen vorspringenden Noppen vorgesehen sind und die Schale entsprechend nur
an zwei gegenüberliegenden Seitenwänden angeordnete Rückhalteelemente aufweist, die mit den Noppen des Deckels
zusammenwirken.
[0010] Eine zweckmäßige Ausbildung sieht vor, dass jeder der zweiten Aussteifungsabschnitte mindestens zwei in
Richtung der Längserstreckung des jeweiligen Kanals voneinander beabstandete Öffnungen aufweist, in welche jeweils
eine Noppe des Deckels eingreift.
[0011] Eine in erfindungsgemäßer Weise ausgebildete Schale der Verpackung kann vorteilhafterweise aus einem
flachen Zuschnitt aus Karton oder Pappe aufgefaltet und verklebt werden. Es kann dadurch eine einfache und effektive
Herstellung ermöglicht werden.
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[0012] Das Flächengewicht des Kartons oder der Pappe, aus dem die Schale ausgebildet ist, beträgt insbesondere
mehr als 150 g/m2. Ab einem solchen Flächengewicht spricht man im Allgemeinen von Karton. Bei einem Flächengewicht
ab 225 g/m2, teilweise auch erst ab 300 g/m2 spricht man üblicherweise von Pappe.
[0013] Der Karton oder die Pappe, aus welcher die Schale besteht, ist vorteilhafterweise mehrlagig ausgebildet.
[0014] Es kann sich um Vollkarton oder Vollpappe oder um Wellkarton oder Wellpappe handeln.
[0015] Beim flachen Zuschnitt aus Karton oder Pappe können in einer möglichen Ausführungsform der Erfindung in
Umfangsrichtung der Schale aufeinanderfolgende Seitenwände über Verbindungsabschnitte miteinander verbunden
sein, welche im aufgefalteten und verklebten Zustand der Schale an zumindest einer der aufeinanderfolgenden Seiten-
wände angeklebt sind. Solche Verbindungsabschnitte können jeweils einen ersten und einen zweiten dreieckförmigen
Abschnitt aufweisen. Im flach ausgelegten Zustand des Zuschnitts der Schale können der erste und der zweite dreieck-
förmige Abschnitt jeweils über eine Knicklinie an die jeweils benachbarte Seitenwand anschließen, wobei diese Knicklinie
von der Ecke des Bodens ausgeht, bei der der jeweilige Verbindungsabschnitt angeordnet ist. Der erste und der zweite
Verbindungsabschnitt. sind dann im Weiteren durch eine Knicklinie voneinander getrennt, die von der Ecke des Bodens
ausgeht und unter einem Winkel von 135° zum jeweiligen der beiden Seitenränder des Bodens steht, die miteinander
die Ecke einschließen. Beim Auffalten der Schale aus dem Zuschnitt werden die ersten und zweiten dreieckförmigen
Abschnitte des jeweiligen Verbindungsabschnitts zusammengefaltet, dann zu einer der benachbarten Seitenwände
umgefaltet und an diese angeklebt.
[0016] Die Knicklinien des Zuschnitts, an denen dieser beim Auffalten der Schale geknickt wird, können in Form von
Rilllinien (die durch Rillen des Kartons oder der Pappe ausgebildet werden) oder in der Form von Perforationslinien (die
durch Perforierungen des Kartons oder der Pappe ausgebildet werden) ausgebildet sein.
[0017] Der Deckel, der vorzugsweise aus einem, insbesondere durchsichtigen, Kunststoff, beispielsweise PET, be-
steht, weist vorteilhafterweise einen verbreiterten unteren Sockelabschnitt auf, der über Abstufungen zumindest der die
Noppen aufweisenden Seitenwände des Deckels an den darüber liegenden Teil des Deckels anschließt. Zumindest
zwei gegenüberliegende Abstufungen des Deckels liegen hierbei auf den Oberseiten der ersten Aussteifungsabschnitte
der gegenüberliegenden Seitenwände der Schale auf.
[0018] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand der beiliegenden Zeichnung
erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 und 2 Schrägsichten eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Verpackung im zusammenge-
setzten Zustand der Schale und des Deckels;
Fig. 3 einen Vertikalschnitt durch die Verpackung im zusammengesetzten Zustand;
Fig. 4 einen entsprechenden Vertikalschnitt in Schrägsicht;
Fig. 5 und 6 Schrägsichten des Deckels der Verpackung aus unterschiedlichen Blickrichtungen;
Fig. 7 eine Seitenansicht des Deckels;
Fig. 8 einen Schnitt entlang der Linie AA von Fig. 7;
Fig. 9 und 10 Schrägsichten der Schale der Verpackung aus verschiedenen Blickrichtungen;
Fig. 11 und 12 Seitenansichten der Schale;
Fig. 13 eine Unteransicht der Schale;
Fig. 14 einen Zuschnitt zur Ausbildung der Schale;
Fig. 15, 16 und 17 schematische Darstellungen zur Verdeutlichung möglicher Abwandlungen der Ausbildung der
Schale im Bereich einer einen Kanal aufweisenden Seitenwand.

[0019] Die Figuren weisen unterschiedliche Maßstäbe auf.
[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im Folgenden anhand der Fig. 1 bis 14 erläutert. Die Verpackung
wird von einer Schale 1 aus Karton oder Pappe und einem Deckel 2 aus, vorzugsweise durchsichtigem, Kunststoff,
beispielsweise PET, ausgebildet. Der Deckel 2 kann über eine Schnappverbindung mit der Schale 1 verbunden werden.
Hierzu weist der Deckel 2 an zwei gegenüberliegenden Seitenwänden 3, 4 jeweils zwei nach innen vorspringende
Noppen 5 auf. Im auf die Schale 1 aufgesetzten Zustand des Deckels 2 übergreift der Deckel 2 einen oberen Rand der
Schale 1 außen, wobei die Noppen 5 mit Rückhalteelementen 6 zusammenwirken, die an zwei gegenüberliegenden
Seitenwänden 7, 8 der Schale 1 angeordnet sind.
[0021] Die die Rückhalteelemente 6 aufweisenden gegenüberliegenden Seitenwände 7, 8 der Schale 1 weisen jeweils
einen Wandabschnitt 9 auf, der mit dem Boden 10 der Schale 1 über einen Knick verbunden ist, wobei der Wandabschnitt
9 mit dem Boden 10 einen im Bereich von 90° bis 135° liegenden Winkel einschließt. Vorzugsweise liegt dieser Winkel
im Bereich von 90° bis 110°, im Ausführungsbeispiel bei ca. 105°.
[0022] Mit dem oberen Ende des Wandabschnitts 9 ist ein erster Aussteifungsabschnitt 11 über einen Knick verbunden,
wobei der Wandabschnitt 9 mit dem ersten Aussteifungsabschnitt 11 einen Winkel im Bereich von 30° bis 150°, vor-
zugsweise im Bereich von 45° bis 135°, im Ausführungsbeispiel von etwa 60° einschließt. Der erste Aussteifungsabschnitt
11 erstreckt sich hierbei zu seinem vom Wandabschnitt 9 abgelegenen Ende hin nach außen.
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[0023] Mit dem vom Wandabschnitt 9 abgelegenen Ende des ersten Aussteifungsabschnitts 11 ist ein zweiter Aus-
steifungsabschnitt 12 über einen Knick verbunden, wobei der erste Aussteifungsabschnitt 11 mit dem zweiten Ausstei-
fungsabschnitt 12 einen Winkel im Bereich von 20° bis 120°, vorzugsweise 45° bis 90°, im Ausführungsbeispiel von
etwa 70° einschließt. Der zweite Aussteifungsabschnitt 12 läuft ausgehend von seinem vom oberen Ende des
Wandabschnitts 9 abgelegenen Ende des ersten Aussteifungsabschnitts 11 bis zur Außenseite des Wandabschnitts 9.
Mit diesem, an die Außenseite des Wandabschnitts 9 angrenzenden Ende des zweiten Aussteifungsabschnitts 12 ist
ein Anklebeabschnitt 13 über einen Knick verbunden, wobei der zweite Aussteifungsabschnitt 12 mit dem Anklebeab-
schnitt 13 einen Winkel im Bereich von 80° bis 160°, vorzugsweis 90° bis 145°, im Ausführungsbeispiel von etwa 135°
einschließt. Der Anklebeabschnitt 13 verläuft ausgehend von seinem mit dem zweiten Aussteifungsabschnitt 12 ver-
bundenen Ende nach unten und ist, vorzugsweise über seine gesamte Erstreckung, an der Außenseite des
Wandabschnitts 9 angeklebt.
[0024] Es wird somit jeweils ein Kanal 14 ausgebildet, der durch einen Teilabschnitt des Wandabschnitts 9, welcher
oberhalb des Anklebeabschnitts 13 liegt, den ersten Aussteifungsabschnitt 11 und den zweiten Aussteifungsabschnitt
12 begrenzt ist. Der Kanal 14 weist einen dreieckförmigen Querschnitt auf, d.h. im vertikalen Querschnitt durch die
Schale liegen der oberhalb des Anklebeabschnitts 13 liegende Teilabschnitt des Wandabschnitts 9, der erste Ausstei-
fungsabschnitt 11 und der zweite Aussteifungsabschnitt 12 auf den Seiten eines Dreiecks.
[0025] Die Kanäle 14 verlaufen horizontal, vorzugweise über die gesamten Längserstreckungen der gegenüberlie-
genden Seitenwände 7, 8.
[0026] Durch diese Ausbildung werden die gegenüberliegenden Seitenwände 7, 8 wesentlich verstärkt, insbesondere
in den Bereichen, in welchen die Kanäle 14 ausgebildet sind.
[0027] Zur Ausbildung der Rückhalteelemente 6 weisen die zweiten Aussteifungsabschnitte 12 Öffnungen 15 auf, die
in Form von Fensterausnehmungen ausgebildet sind. Für jede der Noppen 5 ist eine solche Öffnung 15 vorgesehen,
also im Ausführungsbeispiel sind pro Seitenwand 7, 8jeweils zwei Öffnungen 15 vorgesehen, die in Richtung der Längs-
erstreckung des jeweiligen Kanals 14 voneinander beabstandet sind. Die oben liegenden, horizontal verlaufenden Rän-
der der Öffnungen 15, bilden die Rückhalteelemente 6, die einem Abheben des Deckels 2 nach oben (zumindest bis
zu einer gewissen Abhebekraft) entgegenwirken.
[0028] Im Ausführungsbeispiel erstrecken sich die Öffnungen 15 bis zum an den zweiten Aussteifungsabschnitt 12
angrenzenden Rand des ersten Aussteifungsabschnitts 11.
[0029] Die ersten und zweiten Aussteifungsabschnitte 11, 12 bilden nach außen abstehende Flansche der Schale 1
aus.
[0030] Der Deckel 2 weist einen verbreiterten unteren Sockelabschnitt auf, der über Abstufungen 18, 19 der Seiten-
wände 3, 4, 16, 17 an den darüber liegenden Teil des Deckels 2 anschließen. Die Abstufungen 18 der die Noppen 5
aufweisenden Seitenwände 3, 4 liegen im auf die Schale 1 aufgesetzten Zustand des Deckels 2 auf den ersten Aus-
steifungsabschnitten 11 der Seitenwände 7, 8 der Schale 1 auf.
[0031] Die Abstufungen 19 der Seitenwände 16, 17 des Deckels 2 liegen auf den oberen Rändern der Seitenwände
20, 21 der Schale 1 auf, welche sich zwischen den die Kanäle 14 aufweisenden Seitenwänden 7, 8 der Schale 1
erstrecken.
[0032] Die Ausbildung der Schale 1 erfolgt aus einem Zuschnitt aus Karton oder Pappe, der im flach auf einen ebenen
Untergrund ausgelegten Zustand in Fig. 14 dargestellt ist. Zwischen den in Umfangsrichtung der Schale 1 jeweils
aufeinanderfolgenden Seitenwänden 7, 21; 21, 8; 8, 20; 20, 7 liegt jeweils ein Verbindungsabschnitt 22, über den die
jeweils aufeinanderfolgenden Seitenwände miteinander verbunden sind. Ein jeweiliger Verbindungsabschnitt 22 weist
einen ersten und einen zweiten dreieckförmigen Abschnitt 22a, 22b auf. Der jeweilige erste dreieckförmige Abschnitt
22a ist von der jeweils benachbarten Seitenwand durch eine von der jeweiligen Ecke ausgehende Knicklinie 23 getrennt.
Der jeweilige zweite dreieckförmige Abschnitt 22b ist von der jeweils benachbarten Seitenwand durch eine von der
jeweiligen Ecke ausgehende Knicklinie 24 getrennt. Der erste und der zweite dreieckförmige Abschnitt 22a, 22b sind
jeweils durch eine Knicklinie 25 voneinander getrennt. Diese Knicklinie 25 geht von der jeweiligen Ecke des Bodens 10
aus und steht zu den beiden Seitenrändern des Bodens, die miteinander die Ecke einschließen, in einem Winkel von
135°. Die Knicklinie 25 unterteilt den Verbindungsabschnitt 22 so, dass zwei gleich große dreieckförmige Abschnitte
22a, 22b ausgebildet werden.
[0033] Um die Schale 1 aus dem Zuschnitt auszubilden, werden die dreieckförmigen Abschnitte 22a, 22b eines je-
weiligen Verbindungsabschnitts 22 zusammengefaltet, sodass sie vorzugsweise nach außen abstehen. Hierbei werden
die Wandabschnitte 9 der Seitenwände 7, 8 und die Seitenwände 20, 21 gegenüber dem Boden 10 um die Knicklinien
29, 30 nach oben geknickt. In der Folge werden die zusammengefalteten dreieckförmigen Abschnitte 22a, 22b jeweils
zu einer der Seitenwände 20, 21 umgefaltet und an dieser festgeklebt. Die Bereiche, die miteinander verklebt werden,
sind in Fig. 14 durch gestrichelte Linien angedeutet.
[0034] In der Folge werden die Anklebeabschnitte 13 gegenüber den zweiten Aussteifungsabschnitten 12 um die
Knicklinien 26, die zweiten Aussteifungsabschnitte 12 gegenüber den ersten Aussteifungsabschnitten 11 um die Knick-
linien 27 und die ersten Aussteifungsabschnitte gegenüber den Wandabschnitten 9 um die Knicklinien 28 geknickt und
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die Anklebeabschnitte 13 werden an die Außenseiten der Wandabschnitte 9 angeklebt. Die Bereiche, in denen die
Anklebeabschnitte 13 an die Wandabschnitte 9 angeklebt werden, sind in Fig. 14 durch gestrichelte Linien angedeutet.
[0035] Die Knicklinien 23-30 können durch Rilllinien oder durch Perforationslinien ausgebildet sein. Beispielsweise
können die Knicklinien 23, 26 als Perforationslinien ausgebildet sein und die übrigen Knicklinien als Rilllinien.
[0036] Die Fig. 15 bis 17 zeigen verschiedene mögliche Modifikationen der Winkel zwischen den Wandabschnitten
9, ersten Aussteifungsabschnitten 11, zweiten Aussteifungsabschnitten 12 und Anklebeabschnitten 13, wobei jeweils
im Querschnitt dreieckförmige Kanäle 14 ausgebildet werden. Die außen liegenden Oberflächen der zweiten Ausstei-
fungsabschnitte 12 weisen jeweils unter einem mehr oder weniger großen Winkel zur Horizontalen nach unten und
können jeweils mit Öffnungen versehen sein, deren Ränder die Rückhalteelemente 6 für die Noppen 5 des Deckels 2
bilden.
[0037] Unterschiedliche Modifikationen der gezeigten Ausführungsbeispiele sind denkbar und möglich, ohne den
Bereich der Erfindung zu verlassen.
[0038] So wäre es grundsätzlich denkbar und möglich, dass die Öffnungen 15 in den zweiten Aussteifungsabschnitten
12 entfallen, wobei die nach unten gerichteten äußeren Oberflächen der zweiten Aussteifungsabschnitte 12 mit den
Noppen 5 zusammenwirken, um einem Abheben des Deckels 2 nach oben (zumindest bis zu einer gewissen Abhebekraft)
entgegenwirken. Eine solche Ausbildung kann insbesondere bei der Ausbildung entsprechend Fig. 16 zweckmäßig sein,
bei der der zweite Aussteifungsabschnitt 12 horizontal steht.
[0039] Öffnungen in den zweiten Aussteifungsabschnitten 12 könnten auch derart ausgebildet sein, dass der Karton
oder die Pappe über einen Teil des Umfangs der Öffnung, vorzugsweise über drei Seiten, nur angestanzt ist und im
Bereich der Öffnung bei der Verbindung mit dem Deckel durch die Noppen nach innen eingedrückt wird. Vorzugsweise
bleibt die Verbindung des eingedrückten Abschnitts mit dem übrigen Material des Zuschnitts an einem Rand bestehen,
an welchem insbesondere eine Knicklinie ausgebildet ist. Es wird somit zur Ausbildung der Öffnung ein Lappen um
diese Knicklinie nach innen (in den Kanal 14 hinein) verschwenkt.
[0040] Der zweite Aussteifungsabschnitt 12 könnte auch ausgehend von seiner Verbindung mit dem ersten Ausstei-
fungsabschnitt 11 bis zum Wandabschnitt 9 schräg nach oben verlaufen. Auch bei einer solchen Ausbildung können
die nach unten gerichteten äußeren Oberflächen der zweiten Aussteifungsabschnitte 12 die Rückhalteelemente für die
Noppen 5 bilden.
[0041] Die Abstufungen 19 des Deckels 2 könnten auch entfallen.
[0042] Die Verbindungsabschnitte 22 könnten auch in anderer Weise ausgebildet sein. Beispielsweise könnte eine
der beiden aneinander angrenzenden Seitenwände eine anhängende (die Seitenwand verlängernde) Lasche aufweisen,
die nach dem Auffalten der Seitenwände umgeknickt und an die benachbarte Seitenwand außen angeklebt wird.
[0043] Die Verpackung könnte in Draufsicht gesehen auch eine andere als eine viereckige Form aufweisen, beispiels-
weise eine sechseckige oder achteckige Form.
[0044] Eine in erfindungsgemäßer Weise ausgebildete Verpackung kann auch zum Verpacken andere Gegenstände
als von Lebensmitteln vorgesehen sein, beispielsweise für Haushaltsgegenstände.

Legende zu den Hinweisziffern:
1 Schale 26 Knicklinie
2 Deckel 27 Knicklinie
3 Seitenwand 28 Knicklinie
4 Seitenwand 29 Knicklinie
5 Noppe 30 Knicklinie
6 Rückhalteelement
7 Seitenwand
8 Seitenwand
9 Wandabschnitt
10 Boden
11 erster Aussteifungsabschnitt
12 zweiter Aussteifungsabschnitt
13 Anklebeabschnitt
14 Kanal
15 Öffnung
16 Seitenwand
17 Seitenwand
18 Abstufung
19 Abstufung
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Patentansprüche

1. Verpackung, insbesondere für Lebensmittel, umfassend eine Schale (1) aus Karton oder Pappe und einen im
geschlossenen Zustand der Verpackung auf die Schale (1) aufgesetzten Deckel (2), der einen oberen Rand der
Schale (1) außen übergreift, wobei Verbindungselemente des Deckels (2) mit an zugeordneten Seitenwänden (7,
8) der Schale (1) angeordneten Rückhalteelementen (6) zusammenwirken und die die Rückhalteelemente (6) auf-
weisenden Seitenwände (7, 8) der Schale (1) jeweils einen Wandabschnitt (9), der mit dem Boden (10) der Schale
(1) über einen Knick verbunden ist, und einen mit dem oberen Ende des Wandabschnitts (9) über einen Knick
verbundenen ersten Aussteifungsabschnitt (11) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsele-
mente des Deckels (2) von an mindesten zwei Seitenwänden (3, 4) des Deckels (2) angeordneten, nach innen
vorspringenden Noppen (5) gebildet werden und dass die Seitenwände (7, 8) der Schale (1) im Weiteren jeweils
einen mit dem ersten Aussteifungsabschnitt über einen Knick verbundenen zweiten Aussteifungsabschnitt (12) und
einen mit dem zweiten Aussteifungsabschnitt (12) über einen Knick verbundenen Anklebeabschnitt (13) aufweisen,
welcher mit der Außenseite des Wandabschnitts (9) verklebt ist, wobei ein oberhalb des Anklebeabschnitts (13)
liegender Teilabschnitt des Wandabschnitts (9),der erste Aussteifungsabschnitt (11) und der zweite Aussteifungs-
abschnitt (12) einen im Querschnitt dreieckförmigen Kanal (14) begrenzen und dass die Rückhalteelemente (6) für
die Noppen (5) von Rändern von Öffnungen (15) in den zweiten Aussteifungsabschnitten (12) oder von den nach
unten gerichteten äußeren Oberflächen der zweiten Aussteifungsabschnitte (12) gebildet werden.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (2) einen verbreiterten unteren Sockel-
abschnitt aufweist, der über Abstufungen (18) der die Noppen (5) aufweisenden Seitenwände (3, 4) des Deckels
(2) an den darüber liegenden Teil des Deckels (2) anschließt, wobei die Abstufungen (18) auf den ersten Ausstei-
fungsabschnitten (11) der Seitenwände (7, 8) der Schale (1) aufliegen.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (2) zumindest an zwei gegenü-
berliegenden Seitenwänden (3, 4) nach innen vorspringenden Noppen (5) aufweist, die mit an gegenüberliegenden
Seitenwänden (7, 8) der Schale (1) angeordneten Rückhalteelementen (6) zusammenwirken.

4. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in Umfangsrichtung der Schale
(1) aufeinanderfolgende Seitenwände (7, 21; 21, 8; 8, 20; 20, 7) über Verbindungsabschnitte (22) miteinander
verbunden sind, welche an zumindest einer der aufeinanderfolgenden Seitenwände angeklebt sind.

5. Verpackung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsabschnitte (22) jeweils einen ersten
und einen zweiten dreieckförmigen Abschnitt (22a, 22b) aufweisen, wobei im flach ausgelegten Zustand des Zu-
schnitts der Schale (1) der erste und der zweite dreieckförmige Abschnitt (22a, 22b)jeweils durch eine Knicklinie
(23, 24) von der benachbarten Seitenwand getrennt sind, welche von der Ecke des Bodens (10) ausgeht, bei der
der jeweilige Verbindungsabschnitt (22) angeordnet ist, und der erste und der zweite dreieckförmige Abschnitt (22a,
22b) durch eine Knicklinie voneinander getrennt sind, die von der Ecke des Bodens ausgeht und in einem Winkel
von 135° zum jeweiligen der beiden Seitenränder des Bodens (10) steht, die miteinander die Ecke einschließen.

6. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel zwischen dem Boden
(10) der Schale (1) und dem jeweiligen Wandabschnitt (9), dessen oberes Ende über einen jeweiligen Knick mit
dem jeweiligen ersten Aussteifungsabschnitt (11) verbunden ist, im Bereich von 45° bis 90° liegt.

7. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel zwischen dem

(fortgesetzt)

20 Seitenwand
21 Seitenwand
22 Verbindungsabschnitt
22a erster dreieckförmiger Abschnitt
22b zweiter dreieckförmiger Abschnitt
23 Knicklinie
24 Knicklinie
25 Knicklinie
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Wandabschnitt (9) und dem ersten Aussteifungsabschnitt (11) der jeweiligen Seitenwand (7, 8) im Bereich von 30°
bis 150°, vorzugsweise im Bereich von 45° bis 135°, liegt.

8. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel zwischen dem ersten
und dem zweiten Aussteifungsabschnitt (11, 12) der jeweiligen Seitenwand (7, 8) im Bereich von 20° bis 120°,
vorzugsweise im Bereich von 45° bis 90°, liegt.

9. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel zwischen dem zweiten
Aussteifungsabschnitt (12) und dem Anklebeabschnitt (13) der jeweiligen Seitenwand (7, 8) im Bereich von 80° bis
160°, vorzugsweise im Bereich von 90° bis 145° liegt.

10. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (2) aus Kunststoff
besteht.

Claims

1. Packaging, in particular for foodstuffs, comprising a tray (1) made of cardboard or paperboard, and a lid (2) which
is placed onto the tray (1) in the closed state of the packaging and which engages over the outside of an upper edge
of the tray (1), wherein connection elements of the lid (2) cooperate with retaining elements (6) arranged on associated
side walls (7, 8) of the tray (1), and the side walls (7, 8) of the tray (1) that have the retaining elements (6) each
have a wall portion (9) which is connected to the base (10) of the tray (1) via a fold, and a first stiffening portion (11)
connected to the upper end of the wall portion (9) via a fold, characterized in that the connection elements of the
lid (2) are formed by inwardly protruding nubs (5) arranged on at least two side walls (3, 4) of the lid (2), and in that
the side walls (7, 8) of the tray (1) additionally each have a second stiffening portion (12), which is connected to the
first stiffening portion via a fold, and an adhesive-bonding portion (13), which is connected to the second stiffening
portion (12) via a fold and which is adhesively bonded to the outer side of the wall portion (9), wherein a section of
the wall portion (9) located above the adhesive-bonding portion (13), the first stiffening portion (11) and the second
stiffening portion (12) delimit a channel (14) which is triangular in cross-section, and in that the retaining elements
(6) for the nubs (5) are formed by rims of openings (15) in the second stiffening portions (12) or by the downwardly
directed outer surfaces of the second stiffening portions (12).

2. Packaging according to claim 1, characterized in that the lid (2) has a widened lower base portion which adjoins
the part of the lid (2) located thereabove via gradations (18) of the side walls (3, 4) of the lid (2) that have the nubs
(5), wherein the gradations (18) bear against the first stiffening portions (11) of the side walls (7, 8) of the tray (1).

3. Packaging according to claim 1 or 2, characterized in that the lid (2) has, at least on two opposite side walls (3,
4), inwardly protruding nubs (5) which cooperate with retaining elements (6) arranged on opposite side walls (7, 8)
of the tray (1) .

4. Packaging according to any one of claims 1 to 3, characterized in that side walls (7, 21; 21, 8; 8, 20; 20, 7) which
succeed one another in the circumferential direction of the tray (1) are connected to one another via connecting
portions (22), which are adhesively bonded onto at least one of the successive side walls.

5. Packaging according to claim 4, characterized in that the connecting portions (22) each have a first and a second
triangular portion (22a, 22b), wherein, when the blank of the tray (1) is laid out flat, the first and the second triangular
portion (22a, 22b) are each separated from the adjacent side wall by a fold line (23, 24) which starts from the corner
of the base (10) at which the respective connecting portion (22) is arranged, and the first and the second triangular
portion (22a, 22b) are separated from one another by a fold line which starts from the corner of the base and which
is at an angle of 135° to the respective one of the two side edges of the base (10) that together enclose the corner.

6. Packaging according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the angle between the base (10) of the tray
(1) and the respective wall portion (9), the upper end of which is connected to the respective first stiffening portion
(11) via a respective fold, lies in the range from 45° to 90°.

7. Packaging according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the angle between the wall portion (9) and
the first stiffening portion (11) of the respective side wall (7, 8) lies in the range from 30° to 150°, preferably in the
range from 45° to 135°.
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8. Packaging according to any one of claims 1 to 7, characterized in that the angle between the first and the second
stiffening portion (11, 12) of the respective side wall (7, 8) lies in the range from 20° to 120°, preferably in the range
from 45° to 90°.

9. Packaging according to any one of claims 1 to 8, characterized in that the angle between the second stiffening
portion (12) and the adhesive-bonding portion (13) of the respective side wall (7, 8) lies in the range from 80° to
160°, preferably in the range from 90° to 145°.

10. Packaging according to any one of claims 1 to 9, characterized in that the lid (2) is made of plastic.

Revendications

1. Emballage, en particulier pour denrées alimentaires, comprenant une barquette (1) en carton et un couvercle (2)
qui, à l’état fermé de l’emballage, est posé sur la barquette (1) et saisit extérieurement un bord supérieur de la
barquette (1), des éléments de liaison du couvercle (2) coopérant avec des éléments de retenue (6) disposés sur
des parois latérales (7, 8) associées de la barquette (1), et les parois latérales (7, 8) de la barquette (1) munies des
éléments de retenue (6) présentant chacune une section de paroi (9) reliée au fond (10) de la barquette (1) par un
pli et une première section de renfort (11) reliée à l’extrémité supérieure de la section de paroi (9) par un pli,
caractérisé en ce que les éléments de liaison du couvercle (2) sont formés par des ergots (5) saillants vers l’intérieur
et disposés sur au moins deux parois latérales (3, 4) du couvercle (2), et en ce que les parois latérales (7, 8) de la
barquette (1) présentent en outre chacune une seconde section de renfort (12) reliée à la première section de renfort
par un pli, et une section de collage (13) reliée à la seconde section de renfort (12) par un pli, laquelle section de
collage (13) est collée à la face extérieure de la section de paroi (9), une section partielle de la section de paroi (9)
située au-dessus de la section de collage (13), la première section de renfort (11) et la seconde section de renfort
(12) délimitant un canal (14) de section transversale triangulaire, et en ce que les éléments de retenue (6) pour les
ergots (5) sont formés par des bords d’ouvertures (15) dans les secondes sections de renfort (12) ou par les surfaces
extérieures dirigées vers le bas des secondes sections de renfort (12).

2. Emballage selon la revendication 1, caractérisé en ce que le couvercle (2) comprend une section d’embase
inférieure élargie qui relie par l’intermédiaire de gradins (18) les parois latérales (3, 4) du couvercle (2) comprenant
les ergots (5) à la partie du couvercle (2) située au-dessus, les gradins (18) reposant sur les premières sections de
renfort (11) des parois latérales (7, 8) de la barquette (1).

3. Emballage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le couvercle (2) comprend au moins sur deux
parois latérales opposées (3, 4) des ergots (5) saillants vers l’intérieur et coopérant avec des éléments de retenue
(6) disposés sur des parois latérales opposées (7, 8) de la barquette (1).

4. Emballage selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que des parois latérales successives (7, 21 ;
21, 8 ; 8, 20 ; 20, 7) sont reliées entre elles, dans la direction circonférentielle de la barquette (1), par des sections
de liaison (22) qui sont collées à au moins l’une des parois latérales suivantes.

5. Emballage selon la revendication 4, caractérisé en ce que les sections de liaison (22) comprennent chacune une
première et une seconde section triangulaire (22a, 22b), étant précisé qu’à l’état disposé à plat du flan de la barquette
(1), la première et la seconde section triangulaire (22a, 22b) sont chacune séparées de la paroi latérale adjacente
par une ligne de pliage (23, 24) s’étendant depuis le coin du fond (10) au niveau duquel est située la section de
liaison (22) considérée, et la première et la seconde section triangulaire (22a, 22b) sont séparées l’une de l’autre
par une ligne de pliage s’étendant depuis le coin du fond et formant un angle de 135° avec chacun des deux bords
latéraux du fond (10) qui ensemble forment le coin.

6. Emballage selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l’angle entre le fond (10) de la barquette
(1) et chaque section de paroi (9) dont l’extrémité supérieure est reliée à la première section de renfort (11) corres-
pondante par un pli correspondant, est compris entre 45° et 90°.

7. Emballage selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l’angle entre la section de paroi (9) et la
première section de renfort (11) de la paroi latérale (7, 8) correspondante est compris entre 30° et 150°, de préférence
entre 45° et 135°.
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8. Emballage selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l’angle entre la première et la seconde
section de renfort (11, 12) de chaque paroi latérale (7, 8) est compris entre 20° et 120°, de préférence entre 45° et 90°.

9. Emballage selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l’angle entre la seconde section de renfort
(12) et la section de collage (13) de chaque paroi latérale (7, 8) est compris entre 80° et 160°, de préférence entre
90° et 145°.

10. Emballage selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le couvercle (2) est en matière plastique.
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